
   Punkte

1Zentralprüfungskommission –

schulischer teil  

LehrabschLussprüfungen 2010

Kauffrau und Kaufmann

b deutsch 
erste Landessprache 

textproduKtion
beurteiLung
Kriterienumschreibung

richtwert allgemeine umschreibung 

5 bzw. 10 sehr gute Erfüllung der (Teil-)Aufgabe

4 bzw. 8 gute erfüllung der anforderungen

3 bzw. 6 mangelhafte, aber noch brauchbare erfüllung

2 bzw. 4 unzulängliche erfüllung

1 bzw. 2 unbrauchbar, aber schwacher Versuch

0  völlig unbrauchbar oder nicht vorhanden

 

richtwert allgemeine umschreibung max. punkte 

substanz  10

Inhalt Umfang und Qualität der Aussagen  

 Die genannten Inhaltspunkte sind 

 e   wesentlich, wichtig 

 e   vollständig vorhanden 

 e   sachlich richtig 

 e   sinnvoll gewichtet 

 e   angemessen detailliert

R

die beurteilung 
(10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 punkte) erfolgt über die Bewertung der einzelteile

die umschreibung der teilkriterien 
betrifft den jeweiligen höchstwert



2 Deutsch textproDuktion

beurteiLung – Kriterienumschreibung

richtwert allgemeine umschreibung max. punkte 

struktur  5

Textsorte Aufbau und Gliederung der Gedanken  

Aufbau e   textsortenkonform 

innere Ordnung e   sinnvolle Anordnung des Stoffs 

 e   zweckmässige Textgliederung, u. a. durch Absätze 

 e   übersichtliche und klare Anordnung und Verbindung der Gedanken 

ausdrucksfähigkeit  5

Stil formalstilistische Angemessenheit der Aussagen und Wortschatz  

Wortschatz e   aufgabengerechte Stillage 

 e   zur Textsorte passend 

 e   sprachlich gewandt 

 e   Wortschatz differenziert und abwechslungsreich 

 e   Syntax (Sätze) zweckentsprechend, variierend 

Korrektheit  10 

 formalsprachliche Korrektheit der Aussagen in Bezug auf  

 e   Grammatik und Wortwahl 

 e   Rechtschreibung 

 e   Zeichensetzung 

total  30

diese prüfungsaufgabe darf 2010 nicht im unterricht verwendet werden. die Zentralprüfungskommission – schulischer teil hat das uneingeschränkte recht, diese  

aufgabe für prüfungs- und für übungszwecke zu verwenden. eine kommerzielle Verwendung bedarf der bewilligung des autors, des inhabers des urheberrechtes. ©


